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	Export von Pharmazeutika zur Vollstreckung der Todesstrafe von Europa in die USA 

	TEXT:


	Immer wieder soll es aktuellen Informationen der britischen Menschenrechtsorganisation Reprieve zufolge dazu kommen, dass in Europa hergestellte pharmazeutische Mittel zur Vollstreckung der Todesstrafe in die USA exportiert werden. Die US-Justiz hat Medienberichten zufolge seit einiger Zeit Probleme, das für Hinrichtungen erforderliche Betäubungsmittel Natrium-Thiopental zu beschaffen. Der einzige zugelassene US-Hersteller des Mittels hat die Produktion eingestellt. Der US-Konzern Hospira wollte die Herstellung des Narkosemittels in Italien fortsetzen, doch das Land untersagte die Ausfuhr in die USA, weil das Mittel dort zu Hinrichtungen verwendet wird. Nach Recherchen des österreichischen Rundfunks ORF Anfang dieses Jahres soll über einen Zwischenhändler auch Thiopental, das im Tiroler Kundl vom Pharma-Unternehmen Sandoz produziert wird, in die USA gelangt sein. Sandoz teilte daraufhin mit, alle Niederlassungen mit einer lokal zugelassenen Vermarktungserlaubnis für Natrium-Thiopental seien angewiesen, das Produkt nicht in die USA zu exportieren oder zu verkaufen. Die NGO Reprieve erläutert, dass das Mittel über einen Zwischenhändler in Großbritannien an die USA gelangt sei. Eine einheitliche europäische Regulierung scheint daher dringend angebracht.

1.      Wie schätzt die EU-Kommission den derzeitigen Rechtsrahmen in diesem Bereich ein?

2.      Wie wird derzeit von Seiten der EU-Kommission überprüft, ob diese Mittel für die Vollstreckung der Todesstrafe von Europa in die Welt, vor allem in die USA, exportiert werden? Welche Sanktionen sind bisher vorgesehen?

3.      Reichen die nationalen Gesetze aus? Wenn nein: Wann und in welcher Form ist mit einer einheitlichen europäischen Regelung in diesem Handelsbereich zu rechnen?
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